
II Mitteilungen

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN 
UNION

Europäische Kommission

2019/C 34/01 Keine Einwände gegen einen angemeldeten Zusammenschluss (Sache M.9017 — SK Capital Partners/
Schenectady International Group) (1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2019/C 34/02 Keine Einwände gegen einen angemeldeten Zusammenschluss (Sache M.9214 — MUFG HD/
Akamai/JV) (1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

IV Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN 
UNION

Europäische Kommission

2019/C 34/03 Euro-Wechselkurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2019/C 34/04 Zusammenfassung von Beschlüssen der Europäischen Kommission über Zulassungen für das 
Inverkehrbringen zur Verwendung und/oder für eine Verwendung von Stoffen, die in Anhang XIV der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) aufgeführt sind (Veröffentlicht 
gemäß Artikel 64 Absatz 9 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) (1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

(1) Text von Bedeutung für den EWR.

Amtsblatt C 34
der Europäischen Union

62.  Jahrgang
Ausgabe
in  deutscher  Sprache Mitteilungen und Bekanntmachungen 28.  Januar  2019

Inhalt

DE



INFORMATIONEN DER MITGLIEDSTAATEN

2019/C 34/05 Aktualisierung der Liste von Aufenthaltstiteln gemäß Artikel 2 Absatz 16 der Verordnung (EU) 
2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Gemeinschaftskodex für das 
Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex) ausstellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4



II
(Mitteilungen)

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN 
DER EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHE KOMMISSION

Keine Einwände gegen einen angemeldeten Zusammenschluss

(Sache M.9017 — SK Capital Partners/Schenectady International Group)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2019/C 34/01)

Am 11. Oktober 2018 hat die Kommission nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 
des Rates (1) entschieden, keine Einwände gegen den oben genannten angemeldeten Zusammenschluss zu erheben und 
ihn für mit dem Binnenmarkt vereinbar zu erklären. Der vollständige Wortlaut der Entscheidung ist nur auf Englisch 
verfügbar und wird in einer um etwaige Geschäftsgeheimnisse bereinigten Fassung auf den folgenden EU-Websites 
veröffentlicht:

— der Website der GD Wettbewerb zur Fusionskontrolle (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Auf dieser 
Website können Fusionsentscheidungen anhand verschiedener Angaben wie Unternehmensname, Nummer der 
Sache, Datum der Entscheidung oder Wirtschaftszweig abgerufen werden;

— der Website EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=de). Hier kann diese Entscheidung anhand der 
Celex-Nummer 32018M9017 abgerufen werden. EUR-Lex ist das Internetportal zum Gemeinschaftsrecht.

(1) ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1.

Keine Einwände gegen einen angemeldeten Zusammenschluss

(Sache M.9214 — MUFG HD/Akamai/JV)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2019/C 34/02)

Am 17. Januar 2019 hat die Kommission nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des 
Rates (1) entschieden, keine Einwände gegen den oben genannten angemeldeten Zusammenschluss zu erheben und ihn 
für mit dem Binnenmarkt vereinbar zu erklären. Der vollständige Wortlaut der Entscheidung ist nur auf Englisch verfügbar 
und wird in einer um etwaige Geschäftsgeheimnisse bereinigten Fassung auf den folgenden EU-Websites veröffentlicht:

— der Website der GD Wettbewerb zur Fusionskontrolle (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Auf dieser 
Website können Fusionsentscheidungen anhand verschiedener Angaben wie Unternehmensname, Nummer der 
Sache, Datum der Entscheidung oder Wirtschaftszweig abgerufen werden;

— der Website EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=de). Hier kann diese Entscheidung anhand der 
Celex-Nummer 32019M9214 abgerufen werden. EUR-Lex ist das Internetportal zum Gemeinschaftsrecht.

(1) ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1.
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IV

(Informationen)

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN 
STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHE KOMMISSION

Euro-Wechselkurs (1)

25. Januar 2019

(2019/C 34/03)

1 Euro =

Währung Kurs

USD US-Dollar 1,1346

JPY Japanischer Yen 124,72

DKK Dänische Krone 7,4664

GBP Pfund Sterling 0,86580

SEK Schwedische Krone 10,2980

CHF Schweizer Franken 1,1310

ISK Isländische Krone 135,90

NOK Norwegische Krone 9,7045

BGN Bulgarischer Lew 1,9558

CZK Tschechische Krone 25,697

HUF Ungarischer Forint 318,26

PLN Polnischer Zloty 4,2910

RON Rumänischer Leu 4,7688

TRY Türkische Lira 5,9806

AUD Australischer Dollar 1,5939

Währung Kurs

CAD Kanadischer Dollar 1,5107
HKD Hongkong-Dollar 8,9021
NZD Neuseeländischer Dollar 1,6720
SGD Singapur-Dollar 1,5392
KRW Südkoreanischer Won 1 270,87
ZAR Südafrikanischer Rand 15,4900
CNY Chinesischer Renminbi Yuan 7,6699
HRK Kroatische Kuna 7,4315
IDR Indonesische Rupiah 15 980,84
MYR Malaysischer Ringgit 4,6888
PHP Philippinischer Peso 59,662
RUB Russischer Rubel 75,0193
THB Thailändischer Baht 35,876
BRL Brasilianischer Real 4,2737
MXN Mexikanischer Peso 21,4546
INR Indische Rupie 80,6340

(1) Quelle: Von der Europäischen Zentralbank veröffentlichter Referenz-Wechselkurs.
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Zusammenfassung von Beschlüssen der Europäischen Kommission über Zulassungen für das 
Inverkehrbringen zur Verwendung und/oder für eine Verwendung von Stoffen, die in Anhang XIV 
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, 

Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) aufgeführt sind

(Veröffentlicht gemäß Artikel 64 Absatz 9 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (1))

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2019/C 34/04)

Beschlüsse zur Erteilung einer Zulassung

Nummer des 
Beschlusses (1)

Datum des 
Beschlusses

Bezeichnung des 
Stoffs

Inhaber der 
Zulassung Zulassungsnummer Zugelassene Verwendung

Datum des Aus
laufens des 

Überprüfungs
zeitraums

Begründung des Beschlusses

C(2019) 169 21. Januar 
2019

1,2-Dichlorethan

EG-Nr. 203-458-1

CAS-Nr. 107-06-2

ORGAPHARM 
Rue du Moulin 
de la canne, 
45300 Pithiviers, 
Frankreich

REACH/19/11/0 Verwendung von 1,2-Dichlorethan als 
Prozesslösungsmittel bei der Herstel
lung eines pharmazeutischen Wirk
stoffs: Flecainidacetat

22. November 
2024

Gemäß Artikel 60 Absatz 4 der Ver
ordnung (EG) Nr. 1907/2006 über
wiegt der sozioökonomische Nutzen 
der Verwendung des Stoffs die Risi
ken, die mit dieser Verwendung für 
die menschliche Gesundheit einherge
hen, und es gibt keine geeigneten 
Alternativstoffe oder -technologien, 
die für den Antragsteller technisch 
und wirtschaftlich zumutbar sind.

REACH/19/11/1 Verwendung von 1,2-Dichlorethan als 
Prozesslösungsmittel bei der Herstel
lung eines pharmazeutischen Wirk
stoffs: Nefopam-Hydrochlorid

(1) Der Beschluss kann auf der Website der Europäischen Kommission unter folgender Adresse abgerufen werden: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_de

(1) ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1.
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INFORMATIONEN DER MITGLIEDSTAATEN

Aktualisierung der Liste von Aufenthaltstiteln gemäß Artikel 2 Absatz 16 der Verordnung (EU) 
2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Gemeinschaftskodex für das 

Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex) ausstellen (1)

(2019/C 34/05)

Die Veröffentlichung der Liste von Aufenthaltstiteln gemäß Artikel 2 Absatz 16 der Verordnung (EU) 2016/399 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der 
Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex) (2) ausstellen, erfolgt auf der Grundlage der Angaben, die die Mitglied
staaten der Kommission gemäß Artikel 39 des Schengener Grenzkodexes mitteilen.

Neben der Veröffentlichung im Amtsblatt wird eine monatlich aktualisierte Fassung auf die Webseite der Generaldirek
tion Migration und Inneres gestellt.

ITALIEN

Ersetzung der im ABl. C 200 vom 28.6.2014 veröffentlichten Listen

LISTE DER VON DEN MITGLIEDSTAATEN AUSGESTELLTEN AUFENTHALTSTITEL

1. Nach dem einheitlichen Muster gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 in der geänderten Fassung erteilte Auf
enthaltstitel:

— Permessi di soggiorno con validità da tre mesi a un massimo di cinque anni, recanti l’indicazione dello specifico 
motivo del soggiorno

Aufenthaltstitel mit einer Gültigkeitsdauer von drei Monaten bis zu höchstens fünf Jahren, unter Angabe des spe
zifischen Aufenthaltsgrundes;

— Permessi di soggiorno con validità permanente:

Aufenthaltstitel mit unbefristeter Gültigkeitsdauer:

— Permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo

Langfristige Aufenthaltsberechtigung EU

(gemäß der Richtlinie 2003/109/EG);

— Permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti „ex titolare Carta blu Ue“

Langfristige Aufenthaltsberechtigung EU „ehemaliger Inhaber der Blauen Karte EU“ (gemäß der 
Richtlinie 2009/50/EG)

2. Aufenthaltstitel in Papierform:

— Permessi di soggiorno con validità massima di tre mesi, rilasciati per uno dei seguenti motivi:

— Gara sportiva;

— Missione;

Aufenthaltstitel mit einer Gültigkeitsdauer von höchstens drei Monaten, die aus einem der folgenden Gründe aus
gestellt wurden:

— Sportwettkampf;

— Dienstreise;

— Carta di soggiorno con validità permanente

Aufenthaltskarte mit unbefristeter Gültigkeitsdauer

(gemäß der Richtlinie 2003/109/EG langfristig Aufenthaltsberechtigten ausgestellt und einer langfristigen Aufent
haltsberechtigung EG gleichgestellt);

(1) Siehe die Liste früherer Veröffentlichungen am Ende dieser Aktualisierung.
(2) ABl. L 77 vom 23.3.2016, S. 1.
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— Carta di soggiorno per familiari di cittadini dell’UE, con validità fino a cinque anni oppure permanente

Aufenthaltskarte für Familienangehörige von EU-Bürgern mit bis zu fünfjähriger oder unbefristeter Gültigkeits
dauer (gemäß der Richtlinie 2004/38/EG);

Am 15. Oktober 2013 führte Italien einen neuen Aufenthaltstitel in Papierform als Ersatz für den bisher verwen
deten ein.

— Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione, adottato a partire dal 23 marzo 2015, rilasciato in 
attuazione della Direttiva 2004/38/CE.

Gemäß der Richtlinie 2004/38/EG erteilte Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers, die am 
oder nach dem 23. März 2015 ausgestellt wurde.

Vor dem Inkrafttreten der neuen Aufenthaltstitel ausgestellte Aufenthaltstitel bleiben bis zum Ablauf ihrer Gültigkeits
dauer oder bis zu ihrer Ersetzung gültig.

Liste der früheren Veröffentlichungen

ABl. C 247 vom 13.10.2006, S. 1.

ABl. C 153 vom 6.7.2007, S. 5.

ABl. C 192 vom 18.8.2007, S. 11.

ABl. C 271 vom 14.11.2007, S. 14.

ABl. C 57 vom 1.3.2008, S. 31.

ABl. C 134 vom 31.5.2008, S. 14.

ABl. C 207 vom 14.8.2008, S. 12.

ABl. C 331 vom 21.12.2008, S. 13.

ABl. C 3 vom 8.1.2009, S. 5.

ABl. C 64 vom 19.3.2009, S. 15.

ABl. C 198 vom 22.8.2009, S. 9.

ABl. C 239 vom 6.10.2009, S. 2.

ABl. C 298 vom 8.12.2009, S. 15.

ABl. C 308 vom 18.12.2009, S. 20.

ABl. C 35 vom 12.2.2010, S. 5.

ABl. C 82 vom 30.3.2010, S. 26.

ABl. C 103 vom 22.4.2010, S. 8.

ABl. C 108 vom 7.4.2011, S. 6.

ABl. C 157 vom 27.5.2011, S. 5.

ABl. C 201 vom 8.7.2011, S. 1.

ABl. C 216 vom 22.7.2011, S. 26.

ABl. C 283 vom 27.9.2011, S. 7.

ABl. C 199 vom 7.7.2012, S. 5.

ABl. C 214 vom 20.7.2012, S. 7.

ABl. C 298 vom 4.10.2012, S. 4.

ABl. C 51 vom 22.2.2013, S. 6.

ABl. C 75 vom 14.3.2013, S. 8.

ABl. C 77 vom 15.3.2014, S. 4.

ABl. C 118 vom 17.4.2014, S. 9.

ABl. C 200 vom 28.6.2014, S. 59.

ABl. C 304 vom 9.9.2014, S. 3.

ABl. C 390 vom 5.11.2014, S. 12.

ABl. C 210 vom 26.6.2015, S. 5.

ABl. C 286 vom 29.8.2015, S. 3.

ABl. C 151 vom 28.4.2016, S. 4.

ABl. C 16 vom 18.1.2017, S. 5.

ABl. C 69 vom 4.3.2017, S. 6.

ABl. C 94 vom 25.3.2017, S. 3.

ABl. C 297 vom 8.9.2017, S. 3.

ABl. C 343 vom 13.10.2017, S. 12.

ABl. C 100 vom 16.3.2018, S. 25.

ABl. C 144 vom 25.4.2018, S. 8.
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ABl. C 173 vom 22.5.2018, S. 6.

ABl. C 222 vom 26.6.2018, S. 12.

ABl. C 248 vom 16.7.2018, S. 4.

ABl. C 269 vom 31.7.2018, S. 27.

ABl. C 345 vom 27.9.2018, S. 5.
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